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nullus eorum communem legem cum altera habeat 
(...) 

Agobard von Lyotfi-

A. Einleitung 

Welche Rechtsordnung soll den Ausgleich von Eingriffen in den Bestand frem-
der Rechte beherrschen, wenn Eingreifender und Rechtsinhaber unterschiedlichen 
Heimatrechtsordnungen angehören oder der Eingriff auf fremdem Territorium 
erfolgt? 

Die "klassische"3 Anknüpfungsregel der lex loci delicti commissi hat seit der 
Mitte dieses Jahrhunderts ihre zumindest nominell fast unumschränkte Stellung im 
Bereich des Internationalen Deliktsrechts eingebüßt. Das Alltagslebens wird durch 
ständig zunehmende Verflechtung von Produktions- und Vertriebsvorgängen, 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen und Arbeitsmigration inter-
nationalisiert. Hinzu treten nicht zuletzt periodische Völkerwanderungen im Zuge 
des Massentourismus. Das Kollisionsrecht muß darauf reagieren. 

Die maßgebliche einschlägige Untersuchung Hohlochs4 liegt zehn Jahre zurück. 
Seither haben sich in Rechtsprechung und Schrifttum neue Konturen abgezeichnet, 
die Anknüpfung ist in Bewegung geraten. Im Vereinigten Königreich wie in 
Deutschland liegen Reformentwürfe zur Neuregelung des Deliktskollisionsrechts 
vor. In Frankreich beherrscht nun das Haager Verkehrsunfallübereinkommen die 
Rechtsprechung und eröffnet neue Ansatzmöglichkeiten. 

In dieser Umbruchphase werden Wege sichtbar, die das Deliktskollisionsrecht 
nehmen könnte. In den deutschen und britischen Reformvorschlägen zeigen sich 
Tendenzen hin zu fallgruppenorientierten Einzelregelungen. Noch deutlicher wird 
dieser Ansatz in einigen Monographien der jüngsten Zeit5, in denen Sonderfalle 
oder Einzelaspekte des Deliktskollisionsrechts im Mittelpunkt stehen. Während 

1 Summa feudorum col. 143. Zur Gattung der libri feudorum Weimar S. 166 ff. 
2 Epistola 3 von 817 in MGH Epist. Bd. 5 (Epistolae Karolini Aevi Bd. 3) S. 159 cap. 4. 
3 Hohloch, Deliktsstatut S. 7. 
4 Das Deliktsstatut. Grundlagen und Grundlinien des internationalen Deliktsrechts. 
5 Vgl. nur die Arbeiten von W. Weber, Urwantschky, R. Waener, Beck, Riegl, Regelmann, W. 

Wagner, Czempiel, Schönberger (Beschränkung auf Deutschland), Winkelmann und Kaye. Die 
umfassende Arbeit von Moreau-Bourles von 1985 ist im Auslandsteil gelegentlich nicht auf 
dem Stand der Zeit. 
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manche die gefundenen Ergebnisse auf die behandelten Sonderfälle beschränken, 
übertragen sie andere ungeprüft auf das Deliktskollisionsrecht schlechthin. 

Die vorliegende Arbeit will versuchen, über Sonderfallerwägungen hinaus die 
Grundlinien des Deliktsstatuts insgesamt nachzuzeichnen. Die Ergebnisse sollen 
dann anhand ausgewählter Fallgruppen überprüft werden. Praxisrelevant sind inso-
weit die Haftung für Straßenverkehrsunfälle, die Produzentenhaftung, das Recht 
des Persönlichkeitsschutzes und die Regelung unlauteren Wettbewerbs. Die Besin-
nung auf verbindende Grundgedanken kann einer "Atomisierung"6 des 
Deliktskollisionsrechts wie auch der Gefahr entgegenwirken, Sonderfallerwägungen 
systembildend einzusetzen. Zugleich könnte eine Annäherung verschiedener natio-
naler Kollisionsrechte erreicht werden. Das Deliktskollisionsrecht ist dafür nicht 
von vornherein ungeeignet, sind doch die sachrechtlichen Grundlagen im Rege-
lungsbereich international vergleichbar7. 

All dies gibt den zu wählenden Ansatz vor. Ohne Fixierung auf das jeweils gel-
tende Kollisionsrecht sollen Geltungsgründe für kollisionsrechtliche Entscheidun-
gen herausgearbeitet werden. Damit wird eine nur statische Argumentation aus 
Rechtssicherheitsinteressen überwunden, die allein in der bestehenden Rechtslage 
wurzeln. Sie verstellt den Blick auf eine zukunftsorientierte Untersuchung der 
raison d' être von Kollisionsnormen. 

Die Frage nach den Geltungsgründen kollisionsrechtlicher Entscheidungen ist 
"systemneutral" und macht den Blick auf die beteiligten Interessen frei8. Sie eröff-
net den Zugang zur rechtsvergleichenden Betrachtung ebenso wie zu den Vorläu-
fern des modernen Deliktskollisionsrechts. Insbesondere das teilweise - theoretisch 
- starre Festhalten an der Tatortregel ist fast nur aus der gemischt straf- und zivil-
rechtlichen9 Genese des Deliktsstatuts zu erklären. Gleichzeitig werden die Gren-
zen der Geltungsgründe dieser Regel offenbar. Im historischen Vorlauf sind diffe-
renzierte Ansätze zu erkennen, die mit aller gebotenen Zurückhaltung auch heute 
nutzbar zu machen sind. An moderne Formen der Völkerwanderung sei erinnert. 
Dabei kann es nicht um eine ahistorische Nachbewertung des Vergangenen gehen, 
sondern allein um Erklärungsmuster für das Bestehende. Zumindest werden 
Gründe dafür aufgedeckt, weshalb ein Ordnungssystem zu bestimmten 
kollisionsrechtlichen Entscheidungen gelangt. 

Dabei ist es für die Fragestellung bedeutungslos, daß bis ins 19. Jahrhundert 
kein IPR im modernen Sinne herausgebildet wurde. Die hier vorgenommene Suche 
nach Geltungsgründen der Kollisionsregelungen kann bereits dort ansetzen, wo 
überhaupt eine Auswahl unter zwei oder mehr in Betracht gezogenen konkurrieren-
den Rechtsordnungen getroffen wird. In Ordnungssystemen mit herkunftsmäßiger 

6 Hohloch, Deliktsstatut S. 3. 
7 Zu strukturell unwesentlichen Unterschieden unten M.II.3. 
8 Zur Methodik vgl. Rothoeft S. 1 ff. 
9 Der Begriff des Strafrechts soll weit verstanden werden und alle Formen staatlicher Sanktionen 

in Abgrenzung zum Ausgleich unter Privaten umfassen. 
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Mischbevölkerung ist die Kollisionsrechtsproblematik dann regelmäßig auf der 
interpersonalen Ebene angesiedelt. Auch daraus - wie aus Tendenzen zur 
Sachrechtsvereinheitlichung - sind Folgerungen für Geltungsgründe abzuleiten. 
Umgekehrt kann die Untersuchung der Historie ergeben, daß Althergebrachtes auf 
Lebenssachverhalten beruht, die sich gewandelt haben. Es sei schon vorwegge-
nommen, daß sich das erörterte deliktische Fallmaterial in diesem Jahrhundert fun-
damental von dem der Vergangenheit abhebt. War es früher die rechtsgrenzenüber-
schreitende Vorsatztat, die im Mittelpunkt der Betrachtung stand, so sind es heute 
fahrlässige Rechtsgutsverletzungen als Massenphänomen mit entsprechender 
Risikoverteilung über Versicherungssysteme. Neues muß dann auch neu ange-
gangen werden. 

Um von nationalen Besonderheiten verengte Betrachtungen zu vermeiden, wird 
die rechtsvergleichende Untersuchung bedeutsam. Manches im Kollisionsrecht 
spiegelt nur vorhandene Strukturen in materiellem oder prozessualem Sachrecht 
wieder, läßt also spezifische Bedürfnisse des Kollisionsrechts außer Acht. Gewählt 
werden hier das französische als typisch kontinentaleuropäisches Recht mit auf-
schlußreicher Entwicklung sowie das englische Recht als case law für den behan-
delten Bereich. Durch die Verbindung über das EuGVÜ ist es Kontinentaleuropa 
nahe gerückt; vor allem im Rahmen der innerhalb der Europäischen Gemeinschaf-
ten eröffneten Freizügigkeiten wird es auch praxisrelevant10. Gerade eine einzel-
fallorientierte Rechtsfindung läßt Entscheidungsmotive für zu typisierende Fall-
gruppen offenbar werden11. 

Bei der gewählten Fragestellung wird es nicht ausreichen, die "Kürzel" der 
Antwort auf die Rechtsanwendungsfrage wiederzugeben. Ob die "lex fori" oder die 
damit identische "lex loci delicti commissi" eingreift, besagt hier wenig. Vielmehr 
ist von den Ergebnissen der Kollisionsrechtsanwendung Aufschluß über die Gründe 
der Entscheidung zu erhoffen. Ob die Tatortregel gelten soll, oder ob die Kombi-
nation von Deliktsforum12 und lex fori zum selben Ergebnis führt, ist nur IPR-
geschichtlich interessant - freilich wird der Geschädigte im zweiten Fall an das 
Deliktsforum gezwungen. In der vorliegenden Arbeit kann es jedoch genügen, die 
Geltungsgründe der Regelung in der Gerichtsstandseröffnung zu suchen. 

10 Die spezifischen Einflüsse des EG-Rechts auf das Kollisionsrecht werden hier ausgeklammert. 
Zu den Geltungsgründen der Regelungen tragen sie nichts bei. 

11 Die für die Entwicklung im Deliktskollisionsrecht sehr bedeutsam gewordenen US-Ansätze seit 
Mitte des Jahrhunderts werden nur am Rande angesprochen. Sie hat Hohloch aaO umfassend 
dargestellt; eine Wiederholung wäre Anmaßung. Vgl. dazu unten M.I. 

12 Bei der Aufarbeitung historischer Quellen ist zu beachten, daß eine begriffliche Trennung zwi-
schen materiellem Recht und Prozeßrecht (litis decisio und litis ordinatio) erst im hohen Mit-
telalter erfolgt (die Urheberschaft wird Jacobus Balduini, gest. 1235, zugeschrieben, vgl. nur 
Meijers, Histoire S. 595 mwN). Die Prozeßrechtswissenschaft wird dann zum selbständigen 
Zweig der Jurisprudenz {K. VK Nörr, Zivilprozeß S. 383; dort S. 383 ff. zur Literaturentwick-
lung). Frühmittelalterliche Regelungen, die sich aus Beweisrechtsproblemen erklären, wurden 
nicht aufgenommen. Sie geben für die gegenwartsorientierte Frage nach den Geltungsgründen 
von Deliktskollisionsnormen nichts her. 
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Zudem muß für die gewählte Fragestellung die Analyse der Rechtsprechung und 
etwa aufzufindender gesetzgeberischer Motive im Mittelpunkt stehen. Für den 
Rechtsuchenden wie für den Gesetzgeber selbst ist nicht der durch Theorien vorge-
zeichnete Weg zur Rechtsanwendung von Bedeutung, sondern allein deren Ergeb-
nis. Ergiebig wird die Rechtsprechung insbesondere dort, wo sie unter teils mühe-
voller formeller Wahrung ungeeigneter "Grundsätze" Wege zum angemessenen 
Ergebnis bahnt. Soweit die Dimension nur vereinzelter Fälle überschritten wird, 
kristallisieren sich typische Fallgruppen heraus, die offenbar einer eigenen An-
knüpfung bedürfen. Deutlich wird dann, daß nicht der abstrakt formulierte 
"Grundsatz" den Geltungsgrund in sich birgt, sondern die Ergebnisse seiner 
Umgehung. Solches pflegt allerdings nicht im Tenor gerichtlicher Entscheidungen 
seinen Niederschlag zu finden. Erforderlich wird daher die Wiedergabe des Sach-
verhalts wichtiger Entscheidungen - ohne ihn bleibt das Ergebnis oft "zufällig". 

Woran kann nun angeknüpft werden? Nahe liegt die allzeit beliebte lex fori. Sie 
trägt ein Janushaupt. Einmal erleichtert sie dem Forum die Rechtsanwendung; da-
durch hat sie die Anlage zur IPR-Feindlichkeit. Ebenso vermittelt sie aber in man-
chen prozessualen Konstellationen international-privatrechtliche Gerechtigkeit: Das 
"Heimwärtsstreben"13 zur lex fori kann auch von Gründen der Sachnähe bestimmt 
sein. 

Weiterhin bietet sich der Tatort als Anknüpfungspunkt an. Wo gegenläufige 
Interessen außerhalb rechtlicher Vorbindungen kollidieren, scheint der Ort der 
Kollision ein neutrales Forum abzugeben. Oft wird dann jedoch zu präzisieren 
sein, welches denn der Ort der Tat sei. Angesprochen sind Distanz- und "multi 
State" bzw. Streudelikte14. Bei ersteren liegen Handlungs- und Erfolgsort im 
räumlichen Geltungsbereich unterschiedlicher Rechtsordnungen. Letztere weisen 
weitergehend eine Vielzahl von Handlungs- und/oder Erfolgsorten auf. 

Schließlich sind auch die Heimatrechtsordnungen von Schädiger oder 
Geschädigtem in Betracht zu ziehen. Dort aktualisieren sich regelmäßig die Folgen 
des Delikts. In den Erörterungen bis zum Schlußkapitel muß der Begriff des 
"Heimatrechts" offen gehalten werden. Die Anknüpfungen wechseln zu verschie-
denen Zeiten und in verschiedenen Rechtsordnungen; es können Wohnsitz, 
gewöhnlicher Aufenthalt, domicile und résidence ebenso gemeint sein wie die 
Staatsangehörigkeit. Die Untersuchungen werden ergeben, welche Anknüpfung 
nach Sachnäheerwägungen vorzuziehen ist. 

Wenn im folgenden von "Personalität" oder "Territorialität" der Rechtsgeltung 
die Rede ist, so soll darunter im ersten Fall die Anknüpfung an das in aller Regel 
durch Geburt vermittelte Heimatrecht zu verstehen sein. Im zweiten Fall und im 
Gegensatz dazu ist das am Tatort räumlich geltende Recht ohne Rücksicht auf die 
Herkunft des Betroffenen angesprochen. In einem weiteren Sinne sind 

13 Ein Abriß dazu bei Picone/Wengler IV.7. S. 306 f. o. Verf. 
14 Zur etwas uneinheitlichen Terminologie Riegl S. 3 f. 
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Personalitäts- und Territorialitätsprinzip gefaßt: Sie beschreiben Tendenzen von 
Rechtsordnungen, die eben erwähnten Anknüpfungen in toto aufzugreifen15. 

15 Vgl. zur Terminologie nur Neuhaus, Grundbegriffe § 23 S. 179 ff. und schon Kahn, Lehre § 
16 S. 80 ff. mit zutreffender Kritik der formalen statutarischen (dazu später unter F.) Termi-
nologie. 
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B. Die Lage in den griechischen poleis und im hellenistischen Kulturraum 

Quellen kollisionsrechtlichen Inhalts sind für das klassische und hellenistische 
Griechenland nur in geringer Zahl erhalten. Kollisionsrechtliche Fragen werden 
regelmäßig nur rudimentär erörtert oder mit Stillschweigen übergangen1. Insofern 
ist es schwierig, Schlüsse auf ein irgend geartetes Kollisionsrechtssystem zu ziehen. 
Zudem wird man davon ausgehen müssen, daß im Grundsatz das jeweils in Rede 
stehende Gesetzesrecht nur für die Bürger der betreffenden Stadt Geltung bean-
sprucht2. Inwieweit hier Ausnahmen bestehen, bleibt unklar3. 

Einem Freundschaftsvertrag zwischen Ephesos und Sardes aus dem frühen er-
sten vorchristlichen Jahrhundert4 ist zu entnehmen, daß bei Privatdelikten der 
Verletzte den Schädiger vor dessen Heimatgericht nach den dort geltenden Geset-
zen in Anspruch nehmen kann. Ob die im Ergebnis erzielte Anwendung der lex 
fori bzw. des Schädigerrechts eine bewußte kollisionsrechtliche Entscheidung dar-
stellt5, ist nicht sicher. Ebenso könnte überhaupt erst die Eröffnung eines Forums 
für den jeweils fremden Geschädigten im Vordergrund stehen. Die Anwendung der 
lex fori wäre dann schlicht die einfachste denkbare Lösung6. Die bewußte oder 
auch unbewußte Berufung des Täterrechts paßt indes in das Bild personal geprägter 
Rechtsordnungen. 

Eine Quelle immerhin weist eine Regelung mit erkennbarem (interpersonalem) 
kollisionsrechtlichem Hintergrund auf. In Delphi werden im ersten Viertel des 4. 
vorchristlichen Jahrhunderts neben Bürgern auch Metoiken und Fremde in den 
Schutz von Wuchergesetzen einbezogen7. Schönbauet* sieht darin eine Selbstbin-
dung der Bürgerschaft, die sie im Interesse des Gemeinwesens für notwendig 
erachtet. 

1 Vgl. nur HJ. Wolff, Problem S. 27 ff. für einen von lsokrates behandelten Nachlaßkollisions-
fall des frühen 4. Jahrhunderts v. Chr. 

2 HJ. Wolff, Problem S. 32 f. 
3 AaO S. 33 mwN. Schönbauer, Studien S. 370 mwN verweist auf die rechtlich ungesicherte 

Stellung des Fremden, wie es in der etymologischen Verwandtschaft von "Frieden" und 
"Vertragszustand" (eirine) im Griechischen zutage tritt. Dafür spricht auch eine Anzahl von 
Verträgen, die dem Stadtfremden ausdrücklich ein Forum zur Inanspruchnahme eines Bürgers 
eröffnen (Nachweise bei Hitzig: n. 29 S. 20 Priene-Maroneia aus dem 4. Jh. v. Chr.; n. 34 S. 
22 f. Priene-Milet Anfang des 2. Jh. v. Chr.; n. 41 S. 27 Hierapytna-Magnesia Ende des 3. 
Jh. v. Chr.). 

4 Nachweis bei Lewald, Conflits S. 424 f.; so auch Hitzig S. 45. Zu weiteren 
"Rechtshilfeverträgen" HJ. Wolff, Problem S. 37 ff. 

5 Lewald, Conflits (S. 425) scheint von einer bewußten Entscheidung auszugehen, verweist aber 
auch darauf, daß die Anwendung der lex fori schon wegen der Affinität der einzelnen griechi-
schen Gesetzesbestimmungen naheliegt; ähnlich auch Hitzig S. 61 mit Nachweisen dafür, daß 
der Gedanke einer Anwendung fremden Rechts den Griechen geläufig war; Bourel S. 48. 
Kritisch dazu Hohloch, Deliktsstatut S. 10. 

6 H.J. Wolff, Problem S. 38 ff., 41, 45 mwN; krit. auch Hohloch, Deliktsstatut S. 10. 
7 Genannt oei Schönbauer, Studien S. 375; Quelle mir nicht zugänglich. 
8 Ebenda. 
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In diese Linie paßt ein Vertrag zwischen Mytilene und Phokaia vom Beginn des 
4. vorchristlichen Jahrhunderts. Er eröffnet für Münzfälschungsdelikte das 
Tatortforum, wobei die Anwendung des Tatortrechts/Forumrechts naheliegen 
dürfte9. Ebenso deutet D. Nörr 1 0 ein späteres Senatus Consultum von 80 v. Chr., 
das die auf Chios ansässigen Römer dem dortigen autonomen Recht unterwirft, als 
Beleg gegen ein strenges Personalitätsprinzip. 

Hier deuten sich territoriale Interessen an der Einrichtung einer homogenen 
Rechtsordnung für Fragen an, die das Gemeininteresse in starkem Maße berühren. 
Die Herkunft des Schädigers wie des Geschädigten wird dann nicht beachtet. Frei-
lich ist man vom eigentlichen Kollisionsrecht noch weit entfernt: Forum und 
anwendbares Recht sind nicht getrennt. 

Ein frühes Beispiel für materielle Rechtsvereinheitlichung stellt der Vertrag zwi-
schen Athen und Troizen aus der Mitte des 4. vorchristlichen Jahrhunderts dar11. 
Für bestimmte Delikte (Fälle von Körperverletzung, Tötung und "Schädigung"12) 
werden feste Sanktionen angeordnet. Dadurch werden kollisionsrechtliche Rege-
lungen entbehrlich. 

Für das Ägypten der Ptolemäerzeit mit ägyptisch-griechischer Mischbevölke-
rung sind in reichem Maße Quellen vorhanden. Sie geben beispielsweise Aufschluß 
über die unterschiedliche Gerichtsbarkeit für ägyptische Eingesessene bzw. für 
griechische Neusiedler13. H.J. Woffl4 geht für diese Gerichte von der Anwendung 
der lex fori aus. 

Wir wissen aber weder etwas darüber, ob diese Gerichte für innerägyptische 
bzw. innergriechische Rechtsstreitigkeiten ausschließlich zuständig sind15, noch ist 
bekannt, welche Zuständigkeitsregelung bei interpersonalen Kollisionsfallen gilt. 
Damit ist der Weg zu Aussagen über die Geltungsgründe von Regelungen 
versperrt. 

9 Nachweis bei Hitzig n. 28 S. 19 f. 
10 Origo S. 593; vgl. auch Schönbauer, Studien S. 370 ff., insbes. 373 ff. mwN. 
11 Bericht bei Wzig n. 10 S. 11 f. 
12 So Hitzigs Ubersetzung ebenda. 
13 H.J. Wolff, Problem S 52 f. 
14 AaO S. 56, 60 mwN. An anderer Stelle (Plurality S. 193 ff., 217 ff. mwN) weist er die Ver-

mutung zurück, es habe das Personalitätsprinzip gegolten, wie es für die Germanenrechte des 
frühen Mittelalters (dazu unten unter D.I.) angenommen wird. Das zweispurige Gerichtssystem 
habe allerdings ähnliche Ergebnisse herbeigeführt (aaO S. 218). 

15 Ablehnend H.J. Wolff, Problem S. 53 f.; ähnlich ders. Plurality S. 218 f.; zum Streitstand 
auch Niederer S. 12/mwN. 
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C. Römisches Recht 

I. Einführung 

Das römische Recht wird gelegentlich als Erkenntnisquelle für kollisionsrechtli-
che Problemstellungen in Frage gestellt. So ist die Behauptung anzutreffen, daß es 
keine Kollisionsregeln zur Bestimmung des anwendbaren Rechts benötigt habe1. Im 
römischen Reich habe eine Mehrheit privatrechtlicher Ordnungen der Römer und 
der unterworfenen Völker in einem "bunten Nebeneinander"2 existiert. Die für 
eine Reihe von Kollisionsfällen entwickelten Regeln des ius gentium3 müßten als 
Bestandteil des römischen Rechts gelten. 

Nun spricht dieser Umstand allein keineswegs gegen eine Qualifikation solcher 
Regeln als Kollisionsrecht - moderne Kollisionsregeln sind ja ebenso Bestandteil 
der nationalen Gesetze; auch kennt man Sachnormen im Internationalen Privat-
recht4. Das römische Recht enthält aber sicherlich keine Kollisionsregeln modernen 
Zuschnitts. Rechtskollisionen werden eher durch sachrechtliche Regelungen gelöst. 
Wieacker5 bringt dies auf die Formel, der Peregrine habe im Grundsatz einer nur 
durch internationale Verträge, Herkommen oder vernünftige Konnivenz gebun-
denen Jurisdiktionsgewalt des Fremdenprätors unterlegen. Auch darin lassen sich 
aber Anhaltspunkte für die Geltungsgründe gewisser Regelungen finden, insbeson-
dere dann, wenn Fremde "systemwidrig" in den Anwendungsbereich von Normen 
einbezogen werden. Insofern schadet es nicht, wenn andere Rechte nur nach Er-
messen der römischen Behörden anerkannt werden6. Die Frage nach den Geltungs-
gründen einer Lösung stellt sich nämlich schon, wenn überhaupt eine bewußte Ent-

1 Kritisch z.B. Lainé Bd. 1 S. 55; Schönbauer, Studien S. 371 f.; H.J. Wolff, Problem S. 71 ff. 
mit ausführl. Hinweisen zum Streitstand S. 7 ff. und Wieacker § 23 S. 440. Die vom römi-
schen Recht entwickelten Regelungen sieht H.J. Wolff eigenartigerweise ohne kollisionsrechtli-
chen Gehalt, weil sie "nicht in einem Verhältnis der Konkurrenz, sondern in einem solchen der 
Spezialität" (sie!) stünden (S. 67). Auch Wolff räumt allerdings ein (S. 11), daß "manche be-
gangene^) Wege durchaus (sc.: dem IPR) vergleichbar sein mögen". Deutlich für die An-
nahme eines IPR Wesenberg S. 228 mwN; im Ansatz auch Käser, Privatrecht I § 50 S. 202 
mwN. 

2 Niederer S. 117. L. v. Bar (Bd. 1 S. 18 m. Fn. 5) stellt dem die neuzeitliche "Absurdität" ei-
ner generellen Anwendung der lex fori gegenüber. 

3 Mit Ausnahme gewisser Materien wie Familien- und Erbrecht, die offenbar peregrinischem 
Recht unterliegen, vgl. Wlassak § 27 S. 126 ff.; Gutzwiller S. 4; Niederer S. 123 mwN; 
Käser, Privatrecht I § 5 3 S. 215 mwN unter Vorbehalt weiterer Prüfung. Kollisionsfälle treten 
zwischen römischen Bürgern und Nichtbürgern auf, soweit letztere nicht ausnahmsweise eben-
falls Privilegien des römischen ius civile genießen (dazu Käser, Privatrecht I § 6 S. 35 f.), 
zwischen Peregrinen (alle Freien, die nicht römische Bürger sind, Käser, Privatrecht I, § 66 S. 
281 mwN) unterschiedlicher Rechtsgemeinschaften oderT>ei Beteiligung der "peregrini dediti-
cii" (v. a. Kriegsfeinde) ohne eigene Rechtsordnung sowie bestimmter Freigelassener nach der 
lex Aelia Sentia (Käser aaO § 66 S. 282 und § 6 S. 32-36; Nachweise auch bei Wieacker § 23 
S. 438 ff. und Niederer S. 119 Fn. 6 sowie S. 121 ff.). 

4 Vgl. nur die gleichlautende Monographie Steindorffs. 
5 § 23 S. 441; vgl. auch Niederer S. 122 f. 
6 So H.J. Wolff, Problem S. 66 f., der daraus unzutreffend einen Mangel an kollsionsrechtlichen 

Erwägungen ableitet (S. 71 ff.); ebenso bereits Schwind S. 313. 
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Scheidung unter mehreren in Betracht kommenden Rechten unterschiedlicher 
personaler oder territorialer Zuordnung getroffen wird. Dann kann zumindest die 
römische Perspektive des Anwendungsgrundes herangezogen werden. 

Sturm7 zieht den Begriff des "interprovinzialen Reichsprivatrecht(s)" vor, wofür 
spricht, daß Nachweise für eine reichsgrenzenüberschreitende Rechtsanwendung 
nicht vorzufinden sind. An den Geltungsgründen für die Wahl des einen oder ande-
ren Rechts ändert sich dadurch nichts. Mit Recht hebt Yntema8 hervor, daß sich 
Kollisionen innerhalb von Mehrrechtsstaaten nicht grundsätzlich von internationa-
len Rechtskollisionen unterscheiden. In beiden Fällen steht die Suche nach "der ge-
rechten Lösung individueller Interessen" im Vordergrund. 

Wie die Frage, ob es im römischen Recht ein IPR gegeben habe, verspricht 
auch die Prinzipiendiskussion über personale oder territoriale Rechtsanknüpfung 
wenig Aussicht auf Erkenntnisgewinn. Es ist zwar eine Dominanz personaler An-
knüpfungen (das in der Heimat erworbene Recht wird unabhängig vom Aufent-
haltsort des Rechtsträgers angewandt) zu verzeichnen. Dies gilt aber nicht aus-
nahmslos9, insbesondere nicht im hier untersuchten Bereich. 

II. Das Deliktsrecht 

1. Einführung 

Eine neuzeitlichem Rechtsdenken entsprechende Trennung zwischen Zivil- und 
Strafrecht ist dem römischen Recht wie den anderen frühen Rechten fremd10. Dar-
aus sind Folgerungen für Deliktskollisionsregelungen abzuleiten, die strukturell auf 
dem jeweils vorhandenen Sachrecht aufbauen11. Wo sich Motive des Straf- und 
Zivilrechts mischen, liegen entsprechende Vermengungen bei der Behandlung von 
Rechtskollisionen nahe. Daher sollen Leitgedanken des römischen Deliktsrechts in 
aller Kürze dargestellt werden. Dies ist zudem wichtig, weil Klageformen und 
Terminologie des römischen Rechts in unterschiedlichem Ausmaß die Entwicklung 
bis ins 19. Jahrhundert prägen. 

7 S. 327; auf S. 323 ff. weist Sturm für eine Frage des Pfandrechts nach, daß innerhalb des 
Reichsgebiets unterschiedliche territorial abgegrenzte Regelungen galten und sich daher 
zwangsläufig kollisionsrechtliche Regelungen ergeben mußten. Krit. H J. Wolff, Problem S. 

8 S. 515. 
9 Nach Käser (Privatrecht I § 53 S. 214) wurde das Personalitätsprinzip nie folgerichtig beob-

achtet und in der Prinzipatszeit weithin preisgegeben. Deutlich auch D. Nörr S. 593. Ebenso 
Wieacker § 23 S. 441 und differenzierend in § 31 S. 513 f. mit Fn. 5 mwN; ebenso differen-
zierend Schönbauer, Studien S. 378 ff., 382 f.; Deditizier S. 55 f. Zu pauschal Lütkehaus S. 

10 Liebs (S. 95 und allg. S. 273) weist darauf hin, daß bei der Gruppe der Straf- und Ersatz-
zwecke in sich vereinigenden Klagen (actiones mixtae nach justinianischer Lehre) erst nach-
träglich die beiden Zwecke voneinander geschieden wurden. Archaische Kulturen seien unfä-
hig, zwischen Wiedergutmachung und Sühne, Schadensersatz und Buße zu unterscheiden. Die 
reine Pönalität der actio furti (dazu sogleich im folgenden) sei ein Produkt der Differenzie-
rungskunst jüngerer Generationen. Vgl. auch Levy § 2 S. 13 ff. mwN. 

11 Dazu ausführlich M.II.2. 
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2. Sachrechtliche Grundlagen 

a) Terminologisches 

Ambivalent ist bereits der Terminus "poena". Die Ableitung aus griechisch 
"poin6" geht auf eine indoeuropäische Wurzel "*quoina" mit den Konotationen 
Rache/Strafe; Preis zur Sühne einer Untat; Preis/Wert allgemein zurück12. Daraus 
entsteht gelegentlich eine terminologische Vermengung von straf- und zivilrechtli-
cher Begrifflichkeit13. Belege finden sich etwa bei Paulus in D 13, 4, 10 und bei 
Papinian in D 46, 3, 95, 1, wo der Schadensersatz aus Verzug als "poena" be-
zeichnet wird14. Papinian (D 22, 1, 3, 4) macht die Durchsetzung des Zins-
anspruchs für die verspätete Auskehr eines Fideikommisses von der Mitteilung ab-
hängig, die Verzögerung solle nicht "ungestraft" bleiben15, 
b) Materielles Recht und Rechtsdurchsetzung 

Aus dem "privaten Unrecht" außerhalb sakraler Verbrechen16 erwächst dem mit 
"delictum" Verletzten ein Recht auf Buße oder Sühne, das er mit Hilfe einer Zivil-
klage gegen den Täter verfolgen kann17. Eng verwoben sind Zivil- und Strafrecht 
im Bereich der Kapitaldelikte. Schon früh kann ein ursprünglich bestehendes 
Racherecht des Verletzen an der Person des Täters durch Sühnevergleich (damnum 
decidere) gegen fakultative Annahme einer Sühnegabe ersetzt werden18. Später 
führt der Staat Bußsätze teils in festen Beträgen, teils abgestuft nach dem Ein- oder 
Vielfachen des Wertes des betroffenen Gutes ein. Wenn der Täter dem Verletzten 
deren Entrichtung anbietet, verliert dieser regelmäßig den Zugriff auf den Täter 
selbst (manus iniectio)19. 

12 Boisacq S. 801 zu poini; Walde/Hofmann (zu poena S. 329 f.) nennen die avestische Substan-
tivform "Sühne durch Geld"(S. 330); ähnlich Chantraine (zu poine, S. 925): "prix du sang, 
paiement pour un crime". 

13 Vgl. Lange S. 111 f. 
14 Die Ubersetzung bei Otto/Schilling/Sintenis (Bd. 2 S. 93 mit Fn. 14) zu D 13, 4, 10 lautet 

"Strafe, d.h. des wegen des Verzugs dem Gläubiger zukommende Interesse". 
15 "(...) non oportere frustrationem impunitam esse responderi oportet (...)", zit. nach 

Krüger/Mommsen. Ambivalent sind auch die Bestimmungen in D 2, 7, 5, 2 und D 50, 13, 6 
für aeliktische Sanktionen nach Billigkeit bei vereitelter Noxalhaftung und parteilichem Urteil; 
die "Strafe" beinhaltet offenbar auch die Ersatzleistung. 

16 Käser, Privatrecht I § 4 S. 26, § 39 S. 147; auszuklammern sind sakrale Verbrechen nach den 
XII Tafeln wie öffentliche Schmähung (ursprünglich wohl durch schädliche Zaubersprüche) 
oder Schadenszauber gegen die Feldfrucht, Käser aaO § 41 S. 155 f. 

17 Ebenda; ders., Privatrecht II § 271 S. 425 mit dem Hinweis, daß wegen des erlittenen Un-
rechts die Buße in das Vermögen des Verletzten fließt; ders., Zivilprozeß § 1 S. 1 f mwN. 
Jhering (S. 139) verweist darauf, daß auch bei späteren reinen Schadensersatzklagen, zu denen 
er entgegen Gaius, Inst. 4, 9 die actio legis Aquiliae zählt, die Leistung des Schadensersatzes 
als Strafe aufgefaßt werde. Beleg dafür ist die mangelnde Strafhaftung der Schädigererben; vgl. 
Ulpian, D 47, 1, 1. 

18 Käser, Privatrecht I § 39 S. 147 f. Köhler (S. 28 f.) sieht den Ursprung rechtlicher Verpflich-
tungen (obligationes) überhaupt im Ausgleich von Unrechtserfolgen (deficta). 

19 Käser aaO § 39 S. 148, der hinter der Verwirt§.chaftlichung" der Deliktshaftung nahvollzieh-
bar ein Interesse der Allgemeinheit vermutet. Ähnlich schildert Jhering (S. 129 ff., insbes. 
137) die Entwicklung von der unkontrollierten Privatrache zur obrigkeitlich geregelten 
Privatstrafe. Eine Ausnahme bildet etwa der handhafte Diebstahl (furtum manifestum) in den 
XII Tafeln, Käser aaO § 39 S. 148, § 41 S. 157 f. 
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Beispielhaft20 für die fließenden Übergänge von Straf- und Zivilrecht ist die 
Entwicklung der actio furti (nec manifesti)21. Nach den XII Tafeln ist sie als 
"verwirtschaftliches" Sühnebegehren des Verletzten zu verstehen, gerichtet auf den 
doppelten Wert des entzogenen Gutes22. 

In klassischer Zeit, wo Gaius rein sachverfolgende, rein pönale und aus beidem 
gemischte Klagen unterscheidet23, wandelt sie sich seinen Ausführungen zufolge24 

ohne inhaltliche Änderung zur reinen Strafklage. Diese kann allerdings mit den 
rein sachverfolgenden Klagen der condictio ex causa furtiva oder der rei vindicatio 
gehäuft werden25. 

In spätklassischer Zeit drängt die kriminelle Verfolgung des furtum, besonders 
dessen qualifizierter Formen wie nächtlicher Diebstahl oder Diebstahl im Bade, 
den privaten Aspekt in den Hintergrund26. Käser führt dies auf die Neigung der 
absoluten Monarchie zurück, die Unrechtsverfolgung stärker unter ihre Aufsicht zu 
nehmen27. Es verbleibt indessen bei der sachverfolgenden Klagemöglichkeit28. In 
nachklassischer Zeit bis Justinian ersetzt dann ein einheitlicher Anspruch des Be-
stohlenen das Nebeneinander von actio furti und condictio ex causa furtiva. 
Justinian schließlich stellt den Gegensatz von pönaler und sachverfolgender Klage 
wieder her29. 

Mischformen ergeben sich auch auf prozessualer Ebene. Seit dem Prinzipat wird 
für manche Privatdelikte, die eine actio poenalis begründen, ein kognitionales Kri-
minalverfahren eröffnet. Über mit der Straftat zusammenhängende Privatansprüche 

20 Eine ähnliche Entwicklung nimmt die von Gaius genannte actio vi bonorum raptorum (dazu 
auch I 4, 21, vgl. Käser, Privatrecht I § 64 S. 274, § 146 S. 626 f.; II § 272 S. 4§5 f.; zur pö-
nalen Herkunft und der späteren Entwicklung ausführlich Schulz S. 587 ff.; zur actio 
iniuriarum Käser aaO I § 64 S. 273 f., § 145 S. 623 ff.; II § 271 S. 429; zur "gemischten" 
actio damni iniuriae legis Aquiliae ders. aaO I § 41 S. 161 f., § 144 S. 619 ff.; II § 273 S. 437 

21 Die actio furti deckt Bereiche ab, die über die strafrechtliche Diebstahlskomponente weit hin-
ausreichen. Wegen furtum können etwa der Pfandgläubiger, der sich durch verbotene Eigen-
macht Besitz an der Sache verschafft, der Verwahrer, der das Verwahrgut abredewidrig nutzt, 
oder sogar deijenige, der wissentlich Nichtgeschuldetes annimmt, belangt werden, Schulz S. 
575 f. mwN; vgl. auch Käser, Privatrecht I § 32 S. 127, § 41 S. 158 f. 

22 Käser, Privatrecht I § 41 S. 158 f mwN. 
23 Institutiones 4, 6-9. 
24 Institutiones 4, 8: "Poenam tantum persequimur velut actione furti (...)". Zum Wandel vgl. 

Käser, Privatrecht I § 142 S. 610. Vgl. auch Levy (S. 11 f.), der den Strafcharakter der actio 
furti betont; krit. zu Levy Liebs S. 24, 30 und S. 95 mit Betonung der nicht bewältigten Tren-
nung von Strafe und Schadensersatz. 

25 Gaius, Inst. 4, 4; Ulpian D 13, 1, 7, 1; dazu Käser, Privatrecht I § 142 S. 611 ff., insbes. 613 
mwN und § 143 S. 618; krit. Liebs S. 241 ff., 264 ff. 

26 So Ulpian, D 47, 2, 93; ebenda 17, 1 für nächtlichen Diebstahl und Diebstahl im Bade; dazu 
Käser, Privatrecht I § 143 S. 617 f. 

27 Privatrecht II § 271 S. 427 f. Damit im Zusammenhang steht sicherlich auch die Tendenz, die 
zuvor erlaubte Selbsthilfe zugunsten eines staatlichen Rechtsdurchsetzungsmonopols einzu-
schränken, dazu Käser, Privatrecht II § 198 S. 64 mwN. 

28 Ulpian, D 47, 2, 93; Valerian u. Gallienus, C 3, 8, 3. 
29 Käser, Privatrecht II § 272 S. 433 f. mwN sowie § 270 S. 424 Fn. 20. Zur unterschiedlichen 

spätklassischen Entwicklung im Westen, wo der Schadensersatzaspekt dominiert, und im 
Osten, der eher am klassischen System festhält, Köbler S. 72 f. 
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kann der Richter mitentscheiden30. Andererseits kann der "Civilrichter der Erb-
schaft oder des Erben"31 nach Tod des eines Verbrechens Angeschuldigten für die 
"pekuniäre" Seite des Verbrechens zuständig werden. 

Bei alldem ist schon recht früh die Berücksichtigung der Schädigerperspektive 
durch ein Verschuldenspostulat für Haftung und Strafe erkennbar. Als Beispiel da-
für, daß der Grund einer Schadensersatzpflicht beim Schädiger zu suchen ist, mag 
die Regelung der lex Aquilia für das Delikt des damnum iniuria datum dienen32. 
Nach Auslegung der klassischen Juristen ist "iniuria" der Begriff der culpa (im 
Sinne subjektiver Vorwerfbarkeit) inhärent33. Schon zuvor in der Frühzeit erfolgt 
zwar keine Differenzierung nach Verschulden, aber die Annahme eines "typisierten 
dolus malus"34. Ähnliches gilt für nur fallweise deliktsfähige Unmündige 
(impúberes)35 und Geisteskranke (furiosi36). 

3. Kollisionsrechtliche Grundlagen 

a) Die Ausführungen in den Institutionen des Gaius 

Kollisionsrechtliche Vorschriften finden sich in den folgenden Ausführungen bei 
Ga/tü37: 

"Item civitas Romana peregrino fingitur, si eo nomine agat aut cum eo 
agatur, quo nomine nostris legibus actio constituía est, si modo iustum sit eam 
actionem etiam ad peregrinum extendi". Der Peregrine wird also bei bestimmten 
Sachverhalten behandelt, als ob er Römer sei. Gaius führt dies anhand der 
genannten actiones furti und damni iniuriae legis Aquiliae aus. Über den in 
Anspruch genommenen38 peregrinischen Dieb soll entschieden werden wie über 
einen römischen Bürger ("si civis Romanus esset"). Der peregrinische Bestohlene 

30 Als cognitio "extra ordinem" etwa bei Ulpian, D 48, 19, 1, 3; vgl. auch dens. aaO 13; Paulus, 
D 48, 1, 8; Macer, D 48, 11, 7, 3 und 16, 15, 1; Severus und Äntoninus, C 3, 15, 1; wN bei 
Käser Zivilprozeß § 66 S. 348. Ein Beispiel bietet Paulus, D 10,1,4,4 für Grenzfrevel; weitere 
Nachweise bei Käser, Zivilprozeß § 66 S. 348 Fn 50. 

31 Otto/Schilling/Sintenis Bd. 4 S. 920 Fn. 5 zu Marcian, D 48, 1, 6. 
32 Sie hat u.a. die Tötung fremder Sklaven oder vierfüßiger Herdentiere (im 1. Kap., Text nach 

Gaius D 9, 2, 2) sowie Schädigungen an Vermögensgutern durch Brennen, Brechen oder Zer-
reißen (im 3. Kap., Text nach Ulpian D 9, 2, 27, 5) zum Gegenstand; vgl. auch Käser, Privat-
recht I §41 S. 161 mwN. 

33 Käser, Privatrecht I § 118 S. 504 mwN Fn. 8, § 144 S. 620; zum nachklassischen Vergel-
tungsgedanken, der Haftung ohne Verschulden weithin verdrängt, vgl. Lange S. 111, 112 f. 
mwN. 

34 Käser, Privatrecht I § 41 S. 155; Schulz S. 588 f.; Köhler (S. 54 f.) spricht von Vorsatz und 
Fahrlässigkeit umfassender "Schuld, persönliche(r) Verantwortlichkeit". 

35 Dazu Käser, Privatrecht I § 20 S. 84; II § 207 S. 116 ff. 
36 Dazu ders. ebenda I § 20 S. 84; II § 207 S. 120. 
37 Institutiones 4, 37; zitiert nach Seckel/Kübler S. 207 f. 
38 Für Schadensersatz und anderes: "pro fure damnum decidere oportet et reliqua". 
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erhält zur Durchsetzung seiner Ansprüche ein fingiertes römisches Bürgerrecht 
("civitas ei Romana fingitur").39 

Bemerkenswert erscheint insbesondere, daß sich Peregrine als Kläger der 
Zivitätsfiktion40 bedienen können. Die Erstreckung des ius civile auf peregrinische 
Schädiger/Beklagte ist dagegen naheliegend4 1 , wenngleich nicht selbstverständlich. 
Angesichts der Sachverhalte, für die die Zivitätsfiktion eingreift, ist von einem 
territorial gefaßten Ordnungsinteresse als Motiv auszugehen. Dieses Ordnungsinter-
esse weist zwei Zielrichtungen auf: "Fremde" unterliegen den Maßstäben des römi-
schen Sachrechts; sie genießen aber auch dessen Schutz. Insgesamt wird dadurch 
eine homogene Rechtslage im Bereich vieler Delikte hergestellt. 

Es werden nun allerlei Spekulationen darüber angestellt, ob die Stelle bei Gaius 
als Beleg für die Anwendbarkeit des Tatortrechts42, des Rechts des Opfers oder des 
Täters43 oder aber der lex fori 4 4 dienen kann. Eine abschließende Zuordnung ist 
m.E. kaum möglich, aber auch nicht erforderlich. Es trifft wohl zu, daß römische 
Bürger vor römischen Gerichten im Verhältnis zu Peregrinen nicht nach 
"ausländischem" Recht behandelt werden4 5 . Insoweit fehlt dem römischen Recht 
ein allseitig gedachtes IPR. Die heimische Ordnung aber will man wahren. Als Er-

39 Diese Bezugnahmen des Gaius illustrieren nach Wlassak (S. 148 f.) nur beispielhaft den zuvor 
genannten Grundsatz - actiones ex "nostris legibus" schlechthin seien unbrauchbar bei Beteili-
gung einer peregrinischen Partei. Auch Käser (Oportere S. 4 f., 39 f.) stellt den genannten 
actiones die übrigen gesetzlichen Pönalklagen zur Seite: actiones rationibus distrahenais (Klage 
des Mündels gegen den tutor legitimus, der Mündel vermögen unterschlagen hat, vgl. ders., 
Privatrecht I f 21 S. 89 f), de tigno iuncto (Klage des Eigentümers verbauter Stoffe gegen den 
Erbauer, vgl. ders. aaO § 102 S. 430), arborum furtim caesarum (Klage wegen unbefugten 
Ausschneidens oder Wegnehmens fremder Bäume, vgl. ders. aaO § 41 S. 160), und den 
Pönalklagen nahestehende Ersatzklagen (Noxalhaftung, "noxiam sarcire", ders. aaO § 41 S. 
162) aus Tierschaden wie actio de pauperie (Klage gegen den Eigentümer eines vierfüßigen 
Nutztiers, das einen Schaden angerichtet hat, auf Schadensersatz oder Auslieferung des Tiers, 
vgl. ders. aaO § 147 S. 633 f) und actio de pastu pecoris (Klage wegen Schädigung eines 
fremden Feldes durch Abweidenlassen, vgl. ders. aaO § 41 S. 162) sowie aus Wasserschaden, 
actio aquae pluviae arcendae (Klage auf Beseitigung und Wiedergutmachung gegen den Nach-
barn wegen Beeinträchtigungen durch verstärktes Einströmen von Regenwasser aufgrund ge-
wollter oder ungewollter Veränderungen auf dem Nachbar Grundstück, vgl. ders. aaö § 31 S. 
126, § 41 S. 162). Zum Grundsatz, demzufolge nur der romische Bürger zur legis actio zu-
gelassen wird, vgl. Käser, Zivilprozeß § 9 S. 45 und § 22 S. 107 sowie Wieacker § 12 S. 265 
mwN. Dagegen sind Peregrine im seit Augustus offiziell zugelassenen Formularprozeß ohne 
weiteres zugelassen, Käser aaO § 23 S. 117 ff., insbes. § 28 S. 150 mwN. Wieacker betont, 
daß die Peregrine entgegen einer überholten Lehrmeinung nicht etwa "rechtlos" gewesen seien 
(aaO S. 265 ff. mwN). 

40 Terminus bei Wlassak § 28 S. 148 Fn. 18 und anderen. Dazu auch Wieacker § 23 S. 440. 
41 Wieacker § 23 S. 440 mit Hinweisen zur Tragweite der Zivitätsfiktion in § 12 S. 264 f. Fn. 

133. 
42 So ohne weitere Begründung Lewald, Conflits S. 624 und daran anschließend Kegel, IPR § 3 

S. 100; Niboyet Bd. 5 No. 1427 S. 147 Fn. 2 ebenso ohne Begründung. 
43 Bourel (S. 48 mwN) meint in Bezug auf die Ansicht Lewaids, die Stelle könne zumindest eben-

sogut die Anwendung dieser Rechtsordnungen in Ubereinstimmung mit der Rechtslage in der 
griechischen Welt belegen. 

44 Lütkehaus S. 9; Hohloch, Deliktsstatut S. 12. H.J. Wolff hält den Hinweis auf die actiones 
furti und legis Aquiliae ebenfalls für nur exemplarisch. Der praetor peregrinus habe die 
"Kunstgriffe des Prozeßrechts" in jedem angezeigten Fall einsetzen können (Problem S. 68 f.); 
somit sei der lex fori-Grundsatz maßgebend! 

45 So Lütkehaus S. 9 und Hohloch, Deliktsstatut S. 12 unter Berufung auf v. Wächter. Dieser 
formuliert in AcP 24 (1941), S. 245 tatsächlich so, weist aber darauf hin, daß bei obligatori-
schen Verhältnissen zwischen Römern und Peregrinen das (freilich römische) ius gentium 
eingreift. 


